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Vorbemerkung 

Mit dem Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) von 1986 wurde festgelegt, dass 
Pestizide nur nach guter fachlicher Praxis angewandt werden dürfen (vgl. § 6 
PflSchG). Zwölf Jahre später, im November 1998, gab das damalige Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMELF) die "Grund-
sätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz" 
(im Folgenden als Grundsätze bezeichnet) bekannt.1  
Das Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. hatte im April 1999 die veröffentlichten 
Grundsätze in einer Stellungnahme kommentiert, gewichtige Mängel aufge-
zeigt und eine sofortige Überarbeitung der Grundsätze gefordert.  
Nochmals sechs Jahre später wird nun von dem Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) eine überarbeite-
te und aktualisierte Fassung als Entwurf vorgelegt, zu der das Pestizid Akti-
ons-Netzwerk e.V. (PAN Germany) in Kooperation mit dem Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) hiermit Stellung nimmt. 

Grundsätze weiterhin zu wenig konkret 

PAN Germany und BUND begrüßen, dass der Entwurf für die Neuformulierung 
der Grundsätze an einigen Stellen die aktuelle Diskussion aufgreift. So erach-
ten wir es als positiv, dass die fach-öffentlich geforderte „gläserne Produkti-
on“ zumindest terminologisch aufgegriffen wird. Tatsächlich enthält der Ent-
wurf jedoch in seiner derzeitigen Fassung lediglich eine Aufzeichnungspflicht. 
Eine gläserne Produktion bedeutet jedoch mehr, sie erfordert zwingend die 
Veröffentlichung von Einsatzdaten. 
Als positiv bewerten PAN Germany und BUND zudem, dass erstmalig, zumin-
dest in einem Fall, ein konkreter, überprüfbarer Indikator genannt wird, wenn 
es heißt, dass „in landwirtschaftlichen Kulturen etwa 10 bis 20% der notwen-
digen Maßnahmen zur Unkrautbekämpfung mit mechanischen Verfahren er-
folgen (können)“. PAN Germany und BUND sind jedoch der Meinung, dass in 
der Praxis deutlich mehr Anforderungen einlösbar sind. 
Generell stellen wir fest, dass auch dieser neue BMVEL-Entwurf  keine kon-
kret nachvollziehbaren Prinzipien enthält, die über eine Beschreibung des 
Status quo hinausweisen. Noch immer wird in dem Entwurf nicht konsequent 
jenen politischen Absichten Rechnung getragen, wie sie z.B. im 1993 verab-
schiedeten Fünften Umweltaktionsprogramm sowie im Sechsten Umweltakti-
onsprogramm der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zum Aus-
druck gebracht wurden. 
Im  Fünften Umweltaktionsprogramm von 1993 wird bezüglich der "EG-
Zielvorgaben bis zum Jahr 2000" im Bereich der "Land- und Forstwirtschaft" 

                                                 
1 Die Grundsätze wurden im Bundesanzeiger Nr. 220 a vom 21.11.1998 bekannt gegeben und als 

Broschüre mit dem Titel "Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz" (Stand: November 1998) durch 
das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten veröffentlicht. Bezug: BMELF, 
Postfach, 53107 Bonn. 
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u.a. formuliert: "Beträchtliche Verringerung des Pestizideinsatzes je landwirt-
schaftlich genutzter Flächeneinheit und Schulung der Landwirte im Einsatz 
von Methoden der integrierten Schädlingsbekämpfung - zumindest in allen für 
den Naturschutz wichtigen Gebieten."2 
Das sechste Umweltaktionsprogramm von 2002 schlägt wiederum einen Maß-
nahmenkatalog vor, um den Gebrauch von Pestiziden „signifikant“ zu senken, 
unter anderem ist eine „Thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung von 
Pestiziden“ zu entwickeln3. Der derzeitige Entwurf der Thematischen Strate-
gie  sieht die Entwicklung nationaler Pläne zur Reduzierung der Gefahren, 
der Risiken und der Abhängigkeit von chemischen Pestiziden vor4.   
Im Kontext dieser europäischen Neuausrichtung in der Pestizidpolitik steht 
die Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung von 2002, nach der eine 
„Strategie zur Minderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln durch An-
wendung, Verfahren und Technik sowie gute fachliche Praxis“ zu entwickeln 
ist5. Zur Zeit wird ein entsprechendes „Reduktionsprogramm im Pflanzen-
schutz“ vom BMVEL erarbeitet. 

Die Definition, die Ausformung, die Verbindlichkeit und die Deutlichkeit der 
Grundsätze wird einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg eines Redukti-
onsprogramms haben. Zudem stellen die Grundsätze entscheidende Stan-
dards in anderen Politikfeldern dar, im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik sowie bei der Festsetzung von Rückstandshöchstmengen von Pestiziden 
in Lebens- und Futtermitteln. Beide Politiken durchlaufen derzeit einen Re-
form- bzw. Harmonisierungsprozess. 

Nach Auffassung des Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. und des BUND setzt der 
vorliegende Entwurf nicht die politisch formulierten Zielsetzungen um. Die be-
reits 1999 kritisierten strukturellen Mängel der Grundsätze wurden nur sehr 
partiell mit der Neufassung behoben. 

Integrierter Pflanzenschutz nicht „integriert“ 

Die Grundsätze enthalten nach wie vor strukturelle Widersprüche, die offen-
sichtlich aus Zielkonflikten resultieren. Es werden in einer einzigen Version 
scheinbar zwei Anliegen verfolgt. Zum einen werden Grundsätze formuliert, 
die das PflSchG konkretisieren und als Standard für alle professionell im 
Pflanzenschutz Tätigen fungieren sollen. Zum anderen werden Zukunftsvisio-
nen formuliert, und es wird scheinbar das Ansinnen verfolgt, Bedingungen für 

                                                 
2 Amtsblat t  der Europäischen Gemeinschaften vom 17.5.1993: Entschl ießung des Rates und der im 

Rat verein igten Vertreter der Regierungen der Mitg l iedstaaten vom 1. Februar 1993 über e in Ge-
meinschaftsprogramm für Umweltpol i t ik  und Maßnahmen im Hinbl ick auf e ine dauerhafte und um-
wel tgerechte Entwick lung (93/C 138/01).  

3 Decis ion No 1600/2002/EC of the European Parl iament and of the Counci l  of  22 July 2002 laying 
down the Sixth Communi ty Environment Act ion Program.  

4 Commission Communicat ion „Towards a Thematic  Strategy on the Sustainable Use of Pest ic ides“,  4.  
July 2002. 

5 SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN (2001):  Koal i t ionsvertrag 2002 – 2006: Erneuerung – Gerecht igkei t  – 
Nachhal t igkei t .  
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die finanzielle Förderung eines Teils der Gesamtmenge der Agrarbetriebe zu 
beschreiben. 
Im Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) heißt es zur Durchführung des Pflanzen-
schutzes in § 2a: „(1) Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher Praxis 
durchgeführt werden. (...) Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass die 
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes und der Schutz des Grundwas-
sers berücksichtigt werden.“ 
Im aktuellen BMVEL-Entwurf zu den Grundsätzen wird auf diese konkrete An-
forderung  zum integrierten Pflanzenschutz deutlich verwiesen. Gleichzeitig 
wird im Entwurf zu den Grundsätzen jedoch festgesetzt, dass das Konzept 
des integrierten Pflanzenschutzes „deutlich über den derzeitigen Anforderun-
gen zur guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz liegt“ (S. 6). 
Dieser Absatz, wie auch der gesamte Tenor des Entwurfstextes, erweckt den 
Eindruck , dass aufgrund des „hohen Anspruchs“ des Konzeptes des inte-
grierten Pflanzenschutzes dieses gerade nicht in den Grundsätzen zur guten 
fachlichen Praxis berücksichtigt werden muss.  
Der Entwurf hält somit entgegen dem Wortlaut des PflSchG an der 1998 mit 
den Grundsätzen eingeführten Separierung zwischen den Grundsätzen zur 
guten fachlichen Praxis und den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschut-
zes fest. Damals wurde erwartet: "Auf längere Sicht wird sich der Standard 
der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz, wenn auch in unterschiedli-
chem Maße, bei entsprechenden Rahmenbedingungen immer mehr dem heu-
tigen Bild des integrierten Pflanzenschutzes annähern." 
Offensichtlich ist nach Auffassung des BMVEL in den vergangenen Jahren ei-
ne solche Annäherung nicht erfolgt. Ein Zeichen, dass die Vorstellung von ei-
ner Art Automatismus hin zu einem an der Nachhaltigkeit orientierten Pflan-
zenschutz nicht funktioniert. Das BMVEL sollte dies zur Kenntnis nehmen und 
aktiv auf die Implementierung integrierter Pflanzenschutzmaßnahmen hinwir-
ken. 
Demgegenüber wird im aktuellen Entwurf auf Seite 7 dem integrierten Pflan-
zenschutz nicht nur weiterhin eine Sonderrolle eingeräumt, sondern er wird 
scheinbar sogar völlig aus dem allgemeingültigen Regelwerk herausgeschnit-
ten, denn es heißt nun: „Diese Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
bilden die Grundphilosophie, die in speziellen Leitlinien zum integrierten 
Pflanzenschutz und Anbaurichtlinien zum integrierten Anbau eingehen sollte“. 
LeserInnen werden damit auch nicht in die Lage versetzt, sich Klarheit über 
die allgemein gültigen und die in Spezialfällen geltenden Anforderungen beim 
Pflanzenschutz zu verschaffen. 
Das Pestizid Aktions-Netzwerk und der BUND halten es nach wie vor für not-
wendig und auch machbar, die Grundsätze in zwei Abschnitte zu unterglie-
dern. In einen allgemeinen und in einen speziellen Teil, der nach Kulturen 
aufgegliedert ist, und der zudem auch auf die Boden-Klima-Regionen einge-
hen kann. Schließlich heißt es im Entwurf: „Die Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung integrierter Pflanzenschutzverfahren sind je nach Stand der Verfahrens-
entwicklung in einzelnen Kulturen unterschiedlich....(Es) stehen dem Obst- 
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oder Weinbau mehr „integrierbare“ Pflanzenschutzverfahren zur Verfügung 
als dem Ackerbau“. Dieser Aussage stimmen wir prinzipiell zu, sie ist jedoch 
im Entwurf nicht umgesetzt. 
Zumindest die derzeit verfügbaren integrierten Verfahren des Pflanzenschut-
zes sollten dargestellt werden, d.h. in die Grundsätze eingebunden werden, 
um dem Anspruch des PflSchG gerecht zu werden. 

Rechtsbezüge der Grundsätze ungenau 

Auf Seite 8 des Entwurfs wird eine Verbindung mit Förderprogrammen und 
absatzbezogenen Vereinbarungen hergestellt. Dort heißt es: „Maßnahmen 
sollten grundsätzlich förderfähig sein, wenn sie den angestrebten Zweck er-
füllen und über die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B. Verfahren des in-
tegrierten Pflanzenschutzes.“ Mit Ausnahme der hier nochmals vorgenomme-
nen Abtrennung des integrierten Pflanzenschutzes stimmen PAN Germany 
und BUND mit dieser Auffassung überein. Die Einhaltung der Rechtsnorm 
kann nicht zu einer Belohnung in Form von Subventionen führen. 
Im Weiteren widerspricht sich der Entwurf. So wird bezüglich der Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums in der EU als Fördervoraussetzung die 
Einhaltung der guten fachlichen Praxis genannt. 
Die Mitgliedstaaten haben bezüglich der Ausgestaltung der Fördermaßnah-
men und -Kriterien einen Spielraum. Nach diesen Formulierungen hat es den 
Anschein, als ob das BMVEL bisher nicht interessiert ist, für PraktikerInnen 
die Wertigkeit der Grundsätze in Bezug auf Fördermaßnahmen in Deutsch-
land eindeutig und transparent darzustellen. 
Die Verbindlichkeiten der Grundsätze bleiben, wie auch in der ersten Version, 
unklar. Pflichten und Ratschläge sind nicht oder nur unzureichend unter-
scheidbar. 

Ökonomie und Praktikabilität einseitig dargestellt 

Ziel der Grundsätze sollte es sein, chemische und nicht-chemische Pflanzen-
schutzverfahren zumindest als gleichwertige, gleichrangige Säulen zu be-
trachten, wobei ein Minimierungsgebot bei chemischen Verfahren anzuwen-
den ist. Der Grundtenor des Entwurfs lässt diesen Ansatz kaum erkennen. In 
Einzelfällen suggeriert er sogar das Gegenteil. Werden nicht-chemische Ver-
fahren genannt, dann als Alternativen, die nur dann greifen, wenn sie wirt-
schaftlich und praktikabel sind. Es ist bei Kenntnis der Praxis im chemischen 
Pflanzenschutz nicht nachzuvollziehen, warum diese Vorraussetzungen bei 
chemischen Verfahren nicht auch genannt werden.  
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Fahrtgeschwindigkeit, Windgeschwindigkeit und 
Temperatur bei Spritzeinsätzen verbindlich regeln 

Eine verbindliche Bestimmung der maximalen Fahrtgeschwindigkeit, der ma-
ximalen Windgeschwindigkeit und der maximalen Temperatur bei Spritz-
einsätzen erfolgt nicht. Es werden lediglich unverbindliche Richtwerte formu-
liert. Es müssen endlich Verpflichtungen zur Reduzierung der Risiken von 
Abdrift festgesetzt werden. 

Erfolgskontrolle an die Dokumentation koppeln 

PAN Germany und BUND begrüßen die Maßnahme, eine verbindliche schlag-
bezogene Dokumentation des Pestizideinsatzes einzuführen, diese in den 
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis zu verankern und somit die Grund-
voraussetzung  für eine „gläserne Produktion“ zu schaffen.   

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) definiert in seiner Neufassung seit 
Ende 2001 in § 5 die ordnungsgemäße Landwirtschaft. Dem gemäß gehört die 
schlagspezifische Dokumentation des Einsatzes von Pestiziden nach Maßga-
be des Fachrechts zur ordnungsgemäßen Landwirtschaft. Mit der geplanten 
Implementierung in das PflSchG und in die Grundsätze kommt das BMVEL 
nach knapp drei Jahren nun mit der Umsetzung der im BNatSchG verankerten 
Norm nach.  

In dem Entwurf werden die Dokumentationspflicht bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln (Kapitel 10) und die Erfolgskontrolle bzw. deren nicht-
obligatorische Dokumentation getrennt behandelt (Kapitel 14). Mit Blick auf 
die Zielsetzung der Dokumentationspflicht ist diese Unterscheidung nicht hilf-
reich. Zur Zielsetzung heißt es im Entwurf: „Die Dokumentation dient der kri-
tischen Analyse der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln am jeweiligen 
Standort. (...) Die Analyse sollte insbesondere dazu genutzt werden, die Not-
wendigkeit der Pflanzenschutzanwendungen zu überprüfen und mögliche Ein-
sparpotenziale für die Zukunft festzulegen“ (S. 30).  
Die Aufzeichnung zur Erfolgskontrolle wird als „hilfreich“ für die angestrebte 
Bewertung der Maßnahme angesehen. Um die Zielsetzung zu erreichen, sind 
die Angaben zur Erfolgskontrolle jedoch nicht nur hilfreich, sondern notwen-
dig. So ist es nicht einsichtig, warum wichtige Informationen, etwa Witte-
rungsbedingungen, das Wachstumsstadium  der Kulturpflanzen oder die Ein-
schätzung der Wirkung aus der verpflichtenden Dokumentation herausge-
nommen und als Empfehlung genannt werden. 

Bezug zu rechtlichen Regelungen fehlt 

Wird auf gesetzliche Regelungen hingewiesen, so in der Form, dass sie  
„existieren“ (z.B. Kap. 13). Verbindliche Gesetze, Verordnungen und Richtli-
nien werden nicht aufgeführt, die verantwortlichen Behörden als Kontaktstel-
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len und nahe gelegte Informationsquellen nicht genannt. PAN Germany und 
BUND schlagen dem gegenüber vor, die Grundsätze so weit wie möglich so 
zu gestalten, dass PraktikerInnen „mit einem Griff“ alles beisammen haben, 
was für die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz als Anforderung formu-
liert wurde.  
 


